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Umsatzsteuerproblem:  

Innergemeinschaftlicher Erwerb nicht erkannt 

 

Beim innergemeinschaftlichen Erwerb wird eine Ware von einem 
EU-Mitgliedstaat in einen anderen geliefert. In Deutschland ist 
dieser Erwerb grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig, wenn der 
Erwerber Unternehmer ist. Für bestimmte Gruppen (z. B. Klein-
unternehmer, Landwirte, nichtunternehmerische juristische Per-
sonen) gilt eine Erwerbsschwelle von 12.500 Euro. Wird diese 

überschritten, sind die im Folgejahr getätigten Erwerbe auch bei 
diesen Personen steuerbar und steuerpflichtig. 

Wird ein innergemeinschaftlicher Erwerb nicht erkannt, kann es 
zu einer Doppelbesteuerung kommen: Die Ware wird im Aus-
gangsland mit Umsatzsteuer belastet, weil der liefernde Unter-
nehmer nicht weiß, dass er an einen Unternehmer liefert und 
daher der Empfänger die Lieferung im Inland der Umsatzsteuer 
unterwerfen muss. Zusätzlich ist der Erwerb in Deutschland der 
Umsatzsteuer zu unterwerfen. Dies passiert häufig, wenn der 

Erwerber seine deutsche USt-IdNr. beim Kauf nicht angibt oder 
nicht erkennt, dass die Ware aus dem EU-Ausland stammt (z. 
B. bei Online-Bestellungen). 

Um diese Doppelbesteuerung zu vermeiden, sollte beim Kauf 
aus dem EU-Ausland immer die eigene, gültige USt-IdNr., die 
mit "DE" beginnt, bereits im Bestellprozess angegeben werden. 
Dadurch kann der Lieferant steuerfrei liefern und stellt eine Net-
torechnung aus. Die deutsche Umsatzsteuer wird dann im Rah-
men des innergemeinschaftlichen Erwerbs in Deutschland abge-
führt, wobei ein Vorsteuerabzug möglich ist, sofern beim Erwer-

ber die allgemeinen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs vor-
liegen. 
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Hinweis: 

▪ Die USt-IdNr. sollte frühzeitig beantragt und im Kunden-
konto hinterlegt werden. 

▪ Bei Rechnungen mit ausländischer Umsatzsteuer sollte so-
fort eine Korrektur beim Lieferanten verlangt und nur der 
Nettobetrag überwiesen werden. 

▪ Ist die USt-IdNr. zum Zeitpunkt des Kaufs nicht gültig, ist 
eine nachträgliche Korrektur meist ausgeschlossen, was zu 
einer endgültigen Doppelbesteuerung führen kann. 

 

Die rechtzeitige und korrekte Verwendung der USt-IdNr. ist ent-
scheidend, um eine Doppelbesteuerung bei innergemeinschaftli-
chen Erwerbsvorgängen zu vermeiden. Diese muss bei Beginn 
der Lieferung/Versendung gültig sein und sollte dem liefernden 
Unternehmer vorgelegt werden. Die Rechnung ist sorgfältig zu 
prüfen und, sofern diese fehlerhaft ist, rechtzeitig um eine ent-
sprechende Korrektur gebeten werden. 

 

 

http://www.treuratio.de/

